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Öffnungszeiten: Mo - Sa 10 - 18 Uhr

MÜNCHEN

Schleißheimer
Straße 6 -10 (gegenüber Löwenbräukeller)

So finden Sie
leicht zu
uns

auf 1200m²!
Riesen Auswahl

Lederhosen-Set
Lederhose mit Träger,

Strümpfen, Schuhen

u. Hemd

ab 189,-
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Heimat-Taler Oberbayern

Das letzte Bauprojekt von König Ludwig II.
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Nur 100
Stück für je

999,00
Euro

Nur 1.000
Stück für je

69,00
Euro

Jetzt

bestellen
!

Bestell-H
otline 24h

☎ 089-5306-5
66

muenchenta
ler@merkur

.de

Ehrenfeldstraße 34 · 44789 Bochum · Tel. 089-5306-566 · www.euromint.com
muenchentaler@merkur.de

• Massives Gold und feinstes Silber

• Höchste Prägequalität„Proof“

• Mit persönlicher Besitzurkunde und hochwertigem Etui

• Größe: Ø 30mm, Gewicht: 8,5 Gramm

• Limitierung:

Feingold 100 Stück

Feinsilber 1.000 Stück

Heimat-Taler Oberbayern – Schloss Herrenchiemsee

HEIMATZEITUNGEN

merkur.de tz.de

Feingold 999.9
für je 999,00 €

Feinsilber 999
für je 69,00 €

Sichern

Sie sich d
as

1. Motiv
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Warumnur lerntderkleineMax
so spät sprechen? Warum entwi-
ckelt er sich langsamer als andere
Kleinkinder?Diese Fragen stellen
sich Anna K. und ihr Mann Felix
(alleNamen geändert) immerwie-
der. Denn zunächst warMax noch
unauffällig, doch dass er Schwie-
rigkeiten hat, wird dann immer
offensichtlicher. „Max war immer
sehr spät dran. Wir suchten des-
halb Rat bei unserer Kinderärz-
tin“, erzählt die Mutter. „Doch sie
nahm alles sehr locker und ver-
suchte uns immer nur zu beruhi-
gen:Wir sollten doch bitteGeduld
habenmit demKind.“Alsowarte-
tendieElternweiter ab.Bis sie sich
danndochentschlossen,einezwei-
te Meinung einzuholen.
Bei der Bildgebung dann der

Schock: In seinemKopf hatteMax
einen sehr großen Hirntumor und
musste sofort operiert werden.
Kurz vor seinem zweitenGeburts-
tag bangte die Familie um den
kleinen Buben. Zwar hatte der
Kleine den stundenlangen Ein-
griff verhältnismäßig gut über-
standen, doch: „Der Tumor hatte
bereits vielHirnstruktur zerstört“,
sagt seine Mutter. Die Folgen sind
schlimm:Max ist heute geistig und
körperlich behindert. „Erwird nie
ein selbstständiges Leben führen
können.“ Die Familie stand plötz-
lich vor einer neuen Realität.
Erst zwei Jahre später ließ sie

den Fall dann von einem Rechts-
anwalt prüfen. „Wir kamen eher
durch Zufall auf dieses Thema“,
sagt Anna K. Doch schnell stellt

sich heraus: Die Ärztin hat schwe-
re Behandlungsfehler gemacht.
„Und einfach nicht genau hinge-
schaut“, kritisiert Anna K. Bitter:
Dadurch wurde der Tumor im
Kopf des kleinenMax nicht recht-
zeitig entdeckt – und konnte an-
derthalb Jahre lang ungebremst
wachsen. „Man kann das kaum in
Worte fassen“, sagtAnnaK.Denn
sie weiß: Wäre die Kinderärztin
sorgfältiger vorgegangen, würde
Max heute ein anderes Leben füh-
ren. Doch Tatsache ist: „Er hat
mehrere schwere körperliche Be-
hinderungen und kann sprechen,
aber nicht verständlich. Mein Jun-
ge leidet sehr darunter, das äußert
sich oft in aggressivemVerhalten“,
sagt die Mutter. Trotz dieser
schwierigenSituation ist siegefasst
und sagt: „Natürlich war das eine
Zerreißprobe für unsere Familie.

Aber wir haben gelernt, damit zu
leben und tragen unser Schicksal
gemeinsam.“
VorGericht hattenMaxund sei-

ne Familie mit einer Klage Erfolg.
Sie bekamen rund eine Million
Euro Schmerzensgeld zugespro-
chen. Juristisch ein Sieg – emotio-
nal zumindest ein Stück weit auch
Genugtuung. Doch Anna K. gibt
zu bedenken: „Gemessen daran,
dassMax lebenslang intensiveUn-
terstützung benötigen wird, wird
diese Summe auch irgendwann
verbraucht sein.“
Was man aus ihrer traurigen

Geschichte mitnehmen könne?
Dass man in so einer Extremsitu-
ation natürlich Hilfe von außen
zulassen sollte – gerade als Fami-
lie. Und: „Holen Sie im Zweifel
immer eine zweite Meinung von
einem Arzt ein.“

Die Krankenversicherung (später
auch die Patientin) verklagten
den Arzt. Die vom Gericht be-
stellte Sachverständige bestä-
tigte einen groben Behandlungs-
fehler des Orthopäden. Die
Haftpflichtversicherung des Arz-
tes lenkte ein. Um die Verfahren
zügig abzuschließen, wurden die
Verfahren durch Vergleich been-
det. In dem Fall zeigt sich wieder die Unterstüt-
zung geschädigter Patienten durch die gesetzli-
chen Krankenversicherungen. Jeder Patient
kann vermeintliche Behandlungsfehler dort prü-
fen lassen. Es wird dann ein kostenfreies Gut-
achten des Medizinischen Dienstes eingeholt.

Bei den Vorsorgeun-
tersuchungen des
Bubs war eine Ver-
größerung des Kopf-
umfangs zu beob-
achten. Die
normabweichenden
Werte wurden von
der Kinderärztin
zwar dokumentiert, aber
nicht zum Anlass genom-
men, den Knaben der gebo-
tenen Abklärung zuzuführen.
Die Kinderärztin behaupte-
te, dass die Praxissoftware
mit einem Fehler behaftet
gewesen sei, der zu inkor-
rekten Ergebnissen führte.
Daher läge kein Behand-

lungsfehler vor. Zu-
dem wurde von ihr
bestritten, dass die
Schädigung ausge-
blieben wäre, wenn
die Therapie zu ei-
nem früheren Zeit-
punkt stattgefunden
hätte. Der Gutachter

kam zu dem Schluss, dass
das Verhalten der Kinder-
ärztin einen nicht mehr ver-
ständlichen Verstoß gegen
elementare medizinische
Grundkenntnisse darstelle.
Auf Vorschlag des Gerichts
endete das Verfahren durch
einen Vergleich (siehe Text
links).

Pfusch bei der medizinischen Behandlung: Das müssen Patienten wissen

Wenn Ärzte Fehler
machen
Stress mit dem

Vermieter, Är-
ger in der Ar-

beit oder zähes Rin-
gen mit der Bank: Im
Alltag stehen viele
Münchner vor rechtli-
chen Problemen, die
unangenehm und
teuer werden können
– wenn man sich
nicht auskennt! In
unserer Serie zeigen
wir an Beispielfällen,
welche Konflikte es
geben kann – und wo
die Lösung liegt. Was
steht Ihnen zu, wo muss man aufpassen? Kurz
gesagt: Was ist Ihr gutes Recht? Das erklären
Münchner Topanwälte in der tz. Im letzten Teil der
Serie geht es um Fehler bei einer ärztlichen Be-
handlung – und um die Frage: Was kann man tun,
wenn man Opfer von Pfusch geworden ist? Wen
muss man einschalten?

ANDREAS THIEME

IHR GUTES
RECHT

-Serie

Ein Sportunfall hat-
te Antje H. (50) von
einemMoment auf den
anderen in dieKnie ge-
zwungen. „Ich habe
mir bei einem Sturz ei-
nen leichten Wirbel-
säulenanbruch zugezo-
gen“, sagt die
Münchnerin. Der Arzt
riet ihr zu einer kon-
ventionellen Heilung
per Stützkorsett – eine
Operation kam nicht
infrage, stattdessen sollte
sich Antje H. schonen.
Dochbei ihrgabeseineBe-
sonderheit:„Ichhatteschon
mal eine Lungenembolie
erlitten und bekam deshalb
Heparin verschrieben.“
Der Arzt hatte die Prophy-
laxe jedoch ein paar Tage

zu spät begonnen – und die
Dosis „zunächst richtig ver-
schrieben, dann aber zu
schnell auf ein geringeres
Maß reduziert“, sagt Antje
H. Die schlimme Folge:
„Nach drei Wochen kam
ich kaum noch auf.“
Sie stellte sich erneut bei

Fall 1: Tumor übersehen

Fall 2: Embolie nach Sportunfall

Das sagt der Rechtsexperte

Das sagt der Rechtsexperte

Anwalt
Manuel
Soukup

Anwalt
Alexander
Sessel

ihrem Arzt vor und ließ
dieWirbelsäule imMRT
checken. Der Befund:
unauffällig. Antje H. sol-
le sich weiter schonen,
riet der Mediziner. „Ich
wurde dann immer bett-
lägriger, die Mobilisie-
rungkameinfachnicht in
Gang“, sagt Antje H.
Zwei Monate lang wurde
sie schwächer und schwä-
cher – bis sie in ihrer Not
dann einen Internisten

aufsuchte. Die Untersuchung
ergab: Lungenembolie! Le-
bensgefahr! Antje wurde di-
rekt in einKlinikum gebracht,
danach folgten sechs Wochen
Reha. Insgesamt vier Monate
lang dauerte die Leidensge-
schichte der Hausfrau.
Als die Krankenkasse dann

auch Kosten für die Behand-
lung forderte, ließAntjeH. ein
Gutachten anfertigen.DasEr-
gebnis: Ärztepfusch – mit ho-
hem Sterberisiko! „Das Er-
gebnis war eine Erleichterung
fürmich“, sagtAntjeH.Später
reichte sie dann Klage ein –
per Gericht wurde ihr ein
Schmerzensgeld in Höhe von
rund 40 000 Euro zugespro-
chen. „Natürlich war das eine
Genugtuung. Mehr noch aber
eine Wiederherstellung mei-
ner persönlichen Würde.“
Denn trotz des offensichtli-
chenFehlers, derAntjeH.bei-
nahe das Leben kostete, hatte
derArzt seinenFehler imPro-
zess sogar noch abgestritten.
AmEnde kames zu einemau-
ßergerichtlichen Vergleich.

Die Lunge wurde bei der Patienten
erst spät untersucht F: Panthermedia


